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1.  Aufgaben und Ziele der Einrichtung

Bei der Formulierung der Ziele und Aufgaben der Einrichtung werden wir zunächst eine
Trennung der Bereiche

1.1  Arbeiten und Leben
1.2  integrative Freizeitgestaltung

vornehmen; wir gehen aber andererseits davon aus, dass beide Bereiche in einem
untrennbaren Zusammenhang stehen.

Der Verein ist seit 01.09.2005 Träger eines Wohnheims für Menschen mit einer geistigen
Behinderung gemäß  §1 Abs.1 des HeimG  und einer WfbM gemäß  §136 SGB IX  in Uelsen,
Landkreis Grafschaft Bentheim.

1.1 Arbeiten und Leben

Für etliche junge Menschen mit Behinderungen fehlt es an integrativem Lebensraum und auch
auf sie speziell ausgerichtete Arbeitsmöglichkeiten.
Gegenwärtig wird die Mehrzahl der Menschen mit Behinderung in Werkstätten für Menschen
mit Behinderung (WfbM) im Arbeitsprozess betreut, für einen zahlenmäßig geringeren Anteil
erfolgt die Betreuung im Wohnbereich in Wohnstätten.

Voraussetzung für die Arbeit in einer WfbM ist es, dass Menschen mit Behinderung hier ein
„Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit“ einbringen. Die Arbeitsinhalte
orientieren sich überwiegend an industriellen Produktionsweisen; die Selbstbestimmung
erfährt hierbei für etliche Menschen mit Behinderungen kaum Spielraum.

Die Unterbringung in Wohnstätten gewinnt zunehmend an Bedeutung. Aus Liebe und
Verantwortung gegenüber unseren Kindern (jungen Erwachsenen) haben wir eine Einrichtung
geschaffen, die nicht nur deren Versorgung absichert, sondern ihnen auch ein erfülltes und
sinnvolles Leben in unserer Gesellschaft möglicht.

Es gehört sicherlich zur Normalität, dass Kinder dann, wenn sie ins Erwachsenenalter
kommen, „aus dem Elternhaus gehen“. Diese Normalität muss auch für Menschen mit
Behinderung gelten. Der Prozess des „aus dem Hause Gehens“ muss ähnlich wie bei
„Nichtbehinderten“ schrittweise vollzogen werden.

Die Diskussion zwischen allen Beteiligten, d.h. zwischen Menschen mit Behinderung,
zwischen Eltern und zwischen Fachleuten zeigt, dass das Anbieten alternativer Wohn-,
Lebens- und Arbeitsformen zu den bestehenden Einrichtungen sinnvoll und notwendig ist.

Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch mit Behinderung das Recht haben muss, seine
individuellen Lebens- und Arbeitsformen zu suchen und zu finden, so wie es in unserer
Gesellschaft auch jedem Anderen freigestellt ist, einen seinen Neigungen und Fähigkeiten
entsprechenden Arbeitsplatz und Lebensbereich zu wählen.
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Für den Menschen ist Arbeit ein Stück Selbstverwirklichung. Sein Ziel ist es, das zu tun, was
seiner Neigung und Eignung entspricht. Der Erfolg im Arbeitsbereich ist weitgehend davon
abhängig. Dieses trifft für jeden Menschen, insbesondere für den mit Behinderung zu, da sich
für ihn, im Vergleich zum „Nichtbehinderten“ kaum ein Ausgleich außerhalb des
Arbeitsbereiches, z.B. im Freizeitbereich oder in der eigenen - von ihm gegründeten - Familie
anbietet.

So wie wir einerseits feststellen, dass das Arbeitsangebot an einer WfbM mit überwiegend
industrieller Produktion für eine Vielzahl von Menschen mit Behinderung die adäquate
Arbeits- und Beschäftigungsstruktur darstellt, so haben wir andererseits für den Landkreis
Grafschaft Bentheim den Bedarf nach einer WfbM als landwirtschaftlicher
Beschäftigungsstelle mit angegliederter Wohnstätte festgestellt.

Besonders die Beschäftigung in der Landwirtschaft wird den Ansprüchen an die
Persönlichkeitsförderung durch Arbeit gerecht, wenn sie in der Vielfalt der traditionellen
Landwirtschaft, wie sie notwendigerweise bei der Beachtung biologisch organischer
Richtlinien auftritt, praktiziert wird.

Das Projekt „Hof Blekker“ des Vereins „gemeinsam leben und wohnen e.V.“ ist eine
Einrichtung zur Betreuung von erwachsenen Menschen mit einer geistiger Behinderung. Das
Projekt versteht sich bewusst als Ergänzung zur Beschäftigung von Menschen mit geistiger
Behinderung in einer „traditionellen“ WfbM.

Ziel des Projekts ist es, durch die Bereitstellung vielfältiger Arbeitsangebote bestimmte
Arbeitskenntnisse zu vermitteln. Soweit die vermittelten Arbeitskenntnisse eine
Beschäftigung in externen Arbeitsstätten  (Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt)
gestatten, soll dies in Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung gefördert werden.

Darüber hinaus soll durch abgestuftes Verselbständigungstraining die Möglichkeit zur
Rehabilitation in die Gesellschaft geschaffen werden. Die Möglichkeit, nach diesem Training
in einer betreuten Wohngruppe oder Außenwohnung zu leben, soll nicht ausgeschlossen
werden.

In diesem Gemeinwesen sollen Menschen mit geistiger Behinderung
·  wohnen und arbeiten
·  gemeinsam ihre Freizeit gestalten.

Das Arbeits-, Beschäftigungs- und Wohnangebot ist für 16 Menschen mit Behinderung
geschaffen worden. Bewusst haben wir uns für den Aufbau einer kleinen, überschaubaren
Einrichtung eingesetzt, die einerseits für die direkt Beteiligten handhabbar, andererseits auch
für das soziale Umfeld unter dem Gesichtspunkt der Integration tragbar ist.

1.2  Integrative Freizeitgestaltung

Die Einrichtung soll gemeinwesenintegrativ, aber auch gemeinwesenorientiert arbeiten.

Es erscheint uns wichtig, dass einerseits die Bewohner der Einrichtung in bestehende
Freizeitangebote und Strukturen der Gemeinde integriert werden, andererseits aber auch, dass
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sich die Einrichtung zu einer gesellschaftliche Bedeutung im Freizeit- und Kulturbereich für
die Bevölkerung der Gemeinde Uelsen und darüber hinaus entwickelt.
Dies hat eine ständige Anpassung der Konzeption an die sich verändernden Bedingungen zur
Folge.

2.  Standort der Einrichtung

Der heilpädagogische Bauernhof  „Hof Blekker“  befindet sich auf einem Gelände von ca.
45.000 qm  in Uelsen, Landkreises Grafschaft Bentheim.

Auf dem Gelände existieren zwei Funktionsbereiche:

·  ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung mit 16 Wohnplätzen:

Haus 1: das alte Wohngebäude des Blekker-Hofes

Hier befinden sich im Erdgeschoss die Versorgungsküche nebst
Vorratsräumen für die gesamte Einrichtung sowie die Räume für das
Management.
Ein großer Aufenthaltsraum steht den Bewohnern für Freizeitangebote zur
Verfügung; auch das Mittagessen nehmen alle Bewohner hier gemeinsam ein.

Im Dachgeschoss wohnen 6 Menschen mit Behinderung in Einzelzimmern; je
2 Bewohner teilen sich ein Badezimmer.
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Haus 2: der Neubau des Blekker-Hofes

Hier wohnen im Erdgeschoss 4 und im Dachgeschoss 6 Menschen mit
Behinderung in Einzelzimmern; wie in Haus 1 teilen sich je zwei Bewohner ein
Badezimmer. Ähnlich wie in Haus 1 befindet sich auch hier im Erdgeschoss
ein großer Aufenthaltsraum mit Teeküche, in dem die Bewohner neben
Frühstück und Abendessen auch kleine Zwischenmahlzeiten einnehmen
können.

·  eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung mit 16 Arbeitsplätzen, überwiegend
im landwirtschaftlichen, handwerklichen und hauswirtschaftlichen Bereich

ein Haus der Begegnung...

dieses Gebäude soll Platz bieten für ständige
öffentliche Ausstellungen

schützenswerter
und
für die Region Uelsen und Umgebung

typischer Gegenstände.

Der VVV-Uelsen stellt uns die
Ausstellungsstücke zur Verfügung.

unser Café
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Der Erlös aus dem Verkauf von in Eigenleistung hergestellten Produkten stellt einen
wesentlichen Bestandteil der finanziellen Unterstützung der zukünftigen Bewohner des
Hofes dar.
Dies sehen wir als Realisierung des Leitgedankens unseres Projektes an:

die Integration der jungen Menschen mit Behinderung in das Gemeinwesen

Wir halten Arbeitsplätze in den folgenden
Bereichen vor:

Holzverarbeitung
Metallbearbeitung, Wartung und Reparatur alter
landwirtschaftlicher Gerätschaften
Weben
Töpfern

unsere Kreativwerkstatt

In diesem Gebäude halten wir schützenswertes
Vieh. Hierunter zählen z.B.:

- „Bunte Bentheimer Landschweine“
- „Bentheimer Landschafe“

Eine Besichtigung dieser Tiere im Umfeld der
artgerechten und gegendspezifischen Haltung ist
für Touristen, Feriengäste und Schulen ständig
möglich.

unser Stall

Wegen der kombinierten Nutzung war die Realisierung dieser beiden Funktionsbereiche auf
einem entsprechend großen Gelände notwendig, weil gerade bei den Arbeitsabläufen in der
Landwirtschaft entsprechend große Freiflächen benötigt werden.

Es war notwendig, auf dem vorhandenen Gelände Räumlichkeiten umzubauen bzw. zu
ergänzen, in denen die zu Betreuenden in einer ihrem Alter entsprechenden, die Individualität
achtenden und ihre Interessen aufgreifenden Form wohnen und leben können:
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Die Gebäude vor Beginn der Restaurierungs- und Bauarbeiten im Herbst 2003

3.  Betreuungskonzept

Bei der Erarbeitung des Betreuungskonzept gehen wir entsprechend der Aneignungstheorie
davon aus, dass Menschen, und dies gilt besonders für Menschen mit Behinderungen, die
Fähigkeit zum Produzieren, also zur Aneignung der Natur, nicht angeboren ist. Sie müssen
diese Fähigkeit erst erwerben.

Des weiteren sehen wir bei den von uns Betreuten, dass sie aufgrund ihrer Behinderung in der
Regel Kulturtechniken kaum, bzw. nicht dauerhaft beherrschen. Sie müssen über konkret
anschauliche und übend wiederholende Tätigkeiten vermittelt werden.

Es ist auch Ziel unserer pädagogischen Arbeit, Menschen mit Behinderung durch Training im
lebenspraktischen Bereich zur größtmöglichen Selbständigkeit zu führen.

Folgende Beispiele seien genannt zur Erreichung des o.g. Ziels:

·  Selbständiges Aufstehen
·  Mithilfe bei der Zubereitung von Mahlzeiten
·  Pflege des Haushalts und der Bekleidung
·  Einkaufen von Bekleidung und Lebensmitteln
·  Planung im Umgang mit Geld
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·  Orientierung in der näheren und ferneren Umgebung
·  Kontakte zu Nichtbehinderten, z.B. Nachbarn, andere Stadt- oder Dorfbewohner
·  sinnvolle Freizeitgestaltung
·  Arbeit in den o.g. Bereichen.

Die Menschen mit Behinderung arbeiten in folgenden Arbeitsbereichen mit bestimmten
schwerpunktmäßigen Tätigkeiten:

a)  Hauswirtschaft / ländliche Hauswirtschaft
·  Kochen
·  Backen
·  Hauspflege
·  Wäschepflege

b)  Landwirtschaft
·  Anbau von Futtermitteln
·  Kleintierhaltung  (Hühner, Gänse, Enten, Kaninchen, usw.)
·  Tierzucht und -pflege  (Pferde, Schweine, Schafe)
·  Pensionshaltung von Ponys und Pferden in Boxen- und Offenstallhaltung

c)  Gartenbau
·  Anbau und Pflege von Obstbäumen und Beerensträuchern
·  Anbau von Gemüse und Kräutern
·  Anbau von Blumen/Trockenblumen

d)  Weiterverarbeitung und Vermarktung
·  Weiterverarbeitung der in b) und c) genannten Produkte für den Eigenbedarf und für

die externe Vermarktung
·  Hofverkauf und Vermarktung auf dem Wochenmarkt
·  Hof-Café

e)  Errichtung und Instandhaltung der Anlagen und Gebäude
·  kleine Maurerarbeiten
·  kleine Metallarbeiten
·  Holzbearbeitung
·  Weidezaunerrichtung und Reparatur
·  Hof sauber halten
·  Renovierungs- und Malerarbeiten.

Die o.g. Arbeitsangebote erscheinen uns auch unter dem Gesichtspunkt der Förderung und
Festlegung der Persönlichkeit des Menschen mit Behinderung sehr wichtig.
Dieser erkennt in dieser Tätigkeit

·  die Erfahrung des eigenen Könnens
·  die Erfahrung des Wertes der Arbeit, die sich im Verkauf von ihm hergestellter Produkte

widerspiegelt



9

·  die Erfahrung des Sinnes seiner Arbeit
·  die Erfahrung von Verantwortlichkeit für seine Mitbewohner, ihm anvertraute Tiere und

die Natur
·  die Erfahrung der Ganzheitlichkeit
·  die Erfahrung des direkten Nutzens für sich selbst und andere.

In Abstimmung mit den Bewohnern und unter Berücksichtigung der jeweiligen Fähigkeiten
und Fertigkeiten, werden Arbeitspläne für die Bewohner erstellt, nach denen sie über einen
längeren Zeitraum kontinuierlich arbeiten können. Diese Planungen beinhalten auch die
Möglichkeit, innerhalb der o.g. Arbeitsbereiche zu „rotieren“.

Die Betreuten werden zu den einzelnen Tätigkeiten angeleitet und sollen diese, soweit wie
möglich, selbständig durchführen. Die Menschen mit Behinderung sind in der gesetzlichen
Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung versichert.

Der Heilpädagogische Bauernhof verfügt über einen Berufsbildungsbereich  (§4 WVO)  und
einen Arbeitsbereich  (§5 WVO).

4.  Medizinische Versorgung

Die medizinische Versorgung soll im Rahmen der kassenärztlichen Bestimmungen unter
Hinzuziehung von Fachärzten gewährleistet werden. Es besteht freie Arztwahl.

5.  Finanzierung

Die Unterbringungs- und Betreuungskosten sind im Rahmen einer Leistungsvereinbarung
zwischen dem überörtlichen Kostenträger und dem Verein als Träger der Maßnahme
entsprechend der Rahmenvereinbarung zu finanzieren.

Stand: November 2005


